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Meinen Eltern und Großeltern





Vorwort

In der Demokratie setzt sich der Wille der Mehrheit ungebremst durch – wenn
diese sich nicht selbst Grenzen gesetzt hat. Die im deutschen Grundgesetz festge-
legten Grenzen der Macht der demokratischen Mehrheit schützen nicht nur die
Armen, die Schwachen und die Minderheiten, sondern auch die Ausgestoßenen,
Verachteten und gar Gefährlichen. Es ist eine der größten Errungenschaften unserer
Rechtsordnung, dass sie selbst jenen Schutz gewährt, die sie verletzt haben. Die
Reichweite dieses Schutzes ist oft unklar. Der Respekt vor dem verfassten Willen des
Souveräns und der hinter ihm stehenden Ethik aber zwingt, sich die zur Ergründung
seiner Reichweite erforderliche Zeit des Nachdenkens einzuräumen – auch und
gerade auf sensiblem Terrain.

Ein solches Terrain beschreitet die vorliegende Arbeit. Sie ist ein Versuch, eine
wissenschaftlich fundierte Erwiderung auf die dahingeworfene Forderung nach
einem „Internetpranger für Sexualstraftäter“ zu formulieren. Der erste für eine
Rationalisierung der Debatte erforderliche Schritt war die allgemein gehaltene
Formulierung des Titels und der ebenso universal gehaltene Forschungsansatz: Nicht
(nur) um Sexualstraftäter, sondern um alle Straftäter, nicht nur um den „Internet-
pranger“, sondern um alle Formen staatlicher Warnungen geht es deshalb auf den
folgenden Seiten.

Ich danke meinem geschätzten Doktorvater Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen
Papier für seine Förderung nicht nur dieser Arbeit, sondern überhaupt meiner Person
in den letzten Jahren. Ich wusste sie stets sehr zu schätzen. Herrn Prof. Dr. Christian
Walter danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Des Weiteren bin ich
für ihre fachliche Unterstützung Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, Dr. Meinhard
Schröder, Oliver Lohmann und Frank Zimmermann zu Dank verpflichtet. Dieselbe
Unterstützung und noch viel mehr wurde mir durch Carolin Frey zuteil. Meiner
Familie schließlich danke ich für alles, was man sich von einer Familie wünschen
kann.

Berlin, im April 2013 Bijan Moini
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Einführung

„On the breast of her gown, in fine red cloth, surrounded with an elaborate embroidery and
fantastic flourishes of gold thread, appeared the letter A.“
(Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter)

Hester Prynne, die Hauptfigur in Nathaniel Hawthornes Roman „The Scarlet
Letter“1, hat ein im puritanischen Amerika des 17. Jahrhunderts gravierendes Ver-
brechen begangen: Ehebruch. Ihre Strafe: drei Stunden am Pranger stehen und fortan
einen sie als Ehebrecherin identifizierenden, scharlachroten Buchstaben auf der
Brust tragen. Es folgt eine lange Zeit der gesellschaftlichen Ächtung der stigmati-
sierten Frau und ihres mit dem Liebhaber gezeugten Kindes, die Hester Prynne in
abgemilderter Form bis in ihren Tod begleitet.

Das Hester Prynne Vorgeworfene ist heute kein Straftatbestand mehr2 und die
Prangerstrafe wurde in Deutschland nach der Revolution 1848/49 abgeschafft3.
Öffentliche Bloßstellungen aber sind aus dem modernen öffentlichen Leben nicht
verschwunden; sie nehmen nur neue Formen an, die meist von Privaten gewählt
werden. Denn die öffentliche Anprangerung ist heute ohne großen Aufwand und
sogar anonym so gut wie jedermann möglich, insbesondere über das Internet. So
werden dort Produkte4, Lehrer5 und Professoren6 bewertet7 und vermeintliche

1 In der deutschen Übersetzung: „Der scharlachrote Buchstabe“.
2 Jedenfalls nicht hierzulande. In den USA kommt es noch immer zu gelegentlichen Ver-

urteilungen wegen Ehebruchs; vgl. Turley, The Washington Post 5. September 2004, B01 ff.,
der von einem Fall in Virginia erzählt, in dem ein ehebrechender Mann von seiner enttäuschten
Liebhaberin angezeigt und zu 20 Stunden ,Community Service‘ verurteilt wurde.

3 § 139 der – nie in Kraft getretenen – Paulskirchenverfassung lautete: „Die Todesstrafe (…)
sowie die Strafen des Prangers, der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung, sind
abgeschafft.“ Gleichwohl wurde die Prangerstrafe z. B. in Flensburg noch bis ins Jahr 1864
hinein praktiziert, vgl. Bader-Weiß/Bader, Der Pranger, 1935, S. 27; in den USA kommt sie
gerade wieder in Mode, vgl. etwa Tagesschau Online v. 17.11. 2012, online unter http://bit.ly/
T6Bs5p (Stand: 14.04. 2013); zur Prangerstrafe näher unten Hauptteil – C.IV.1.b)aa)(1).

4 Unter der Vielzahl an Bewertungsportalen sei nur das Internetportal des Bundesminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, www.lebensmittelklarheit.de,
genannt, das auf Täuschungen von Verbrauchern aufmerksam machen will; dazu krit. Has-
semer, FS Achenbach, 2011, S. 107 ff.

5 Dazu die sog. „spickmich.de“-Entscheidung des BGH, BGHZ 181, 328 ff., bestätigt
durch BVerfG, Beschl. v. 16.08.2010 –1 BvR 1750/09. Aus der Vielzahl an Literatur vgl. nur
Kaiser, NVwZ 2009, 1474 ff.

6 Vgl. LG Berlin, CR 2007, 742.
7 Für weitere gerichtlich beurteilte Bewertungsportale vgl. die Aufzählung bei Höhne,

Anm. zu BVerfG, Beschl. v. 16.08.2010–1 BvR 1750/09, jurisPR-ITR 5/2011, Anm. 6.



Schuldner von ihren Gläubigern als solche öffentlich gemacht8, Linke stellen die
Namen mutmaßlicher Neonazis ins Netz und Aktivisten nennen dort Anwender von
Tierversuchen9.

Der Pranger hat also seine Anziehungskraft nicht verloren. Allein der Staat muss
sich vor ihm hüten – jedenfalls vor seinem Einsatz als Strafe. Jenseits dieses Dog-
mas10 aber wird auch der Staat aktiv und greift zu Maßnahmen mit „prangerähnli-
cher“ Wirkung. In Deutschland beschränkt sich dies in der Regel auf die Anpran-
gerung von Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit Verbraucherwar-
nungen11, oder Zusammenschlüssen von Personen12 und betrifft in aller Regel keine
Individuen13. Zumindest noch nicht. Denn es haben sich in jüngerer Zeit Stimmen
erhoben, die staatliche Warnungen vor entlassenen Straftätern fordern, wie sie in den
USA für Sexualstraftäter schon seit 20 Jahren gängige Praxis sind.

I. Hintergrund

Alle US-amerikanischen Bundesstaaten registrieren aus der Haft entlassene Se-
xualstraftäter und geben deren personenbezogene Daten der Öffentlichkeit in un-
terschiedlichem Umfang preis, teilweise sogar durch eine frei zugängliche Veröf-
fentlichung im Internet.14 Dadurch soll erreicht werden, dass die Personen im so-
zialen Umfeld eines entlassenen Sexualstraftäters Schutzmaßnahmen gegen diesen
einleiten und so weitere von ihm ausgehende Verbrechen unterbinden können. In-
wieweit dieses Ziel tatsächlich erreicht wird, ist indes umstritten.15

Die Idee staatlicher Warnungen vor entlassenen (Sexual-)Straftätern findet
hierzulande gleichwohl Gefallen. Im Zusammenhang mit den – in Folge der

8 Vgl. OLG Rostock, CR 2001, 618, sowie umfassend (noch zur nicht internet-gestützten
Anprangerung von Schuldnern) Edenfeld, JZ 1998, 645 ff. Auch staatlicherseits wurde die
öffentliche Anprangerung säumiger Schuldner als Mittel zur Eintreibung eingesetzt. So be-
richtete der Spiegel in seiner Ausgabe vom 28. 08. 1995 (Heft 35/1995) auf S. 20 von grellen
Zetteln mit der Aufschrift „Vollstreckungsbehörde“ auf den Frontscheiben der Autos betrof-
fener Bürger.

9 Für weitere Beispiele aus dem Bereich des Internets vgl. NZZ Online v. 21. 01. 2009,
online unter http://bit.ly/KcVoli (Stand: 13. 04. 2013).

10 Vgl. dazu unten C.IV.1.b)aa)(1).
11 Vgl. BVerfGE 105, 252 ff. – Glykol. In jüngerer Zeit sorgte der Fall der sog. „Pankower

Ekelliste“ für Aufmerksamkeit; darin führt das Bezirksamt Pankow von ihm festgestellte
Hygieneverhältnisse auf (dazu statt vieler Wollenschläger, VerwArch 2011, 20 ff.).

12 Wie bei den berühmt gewordenen „Sekten-Warnungen“ der Bundesregierung, vgl.
BVerfGE 105, 279 ff. – Osho, bzw. BVerwG, NJW 1989, 2272 ff. – Transzendentale Medi-
tation, sowie BVerwG, NJW 1991, 1770 ff. – Osho.

13 Zu alldem vgl. unten A.
14 Zu den Einzelheiten vgl. unten C.I.
15 Vgl. dazu näher unten C.IV.2.c)bb).
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Rechtsprechung des EGMR16 – aus der Sicherungsverwahrung zu entlassenden
Straftätern forderte am 8. August 2010 der Bundesvorsitzende der Deutschen Po-
lizeigewerkschaft Rainer Wendt, in Deutschland vor solchen Personen öffentlich zu
warnen.17 Die Bundestagsabgeordneten Norbert Geis sowie Reinhard Grindel ver-
langten daraufhin, die Zulässigkeit entsprechender Maßnahmen zu prüfen.18 Wendt
wiederholte seine Forderung im Juli 2011, nachdem ein aus der Sicherungsver-
wahrung entlassener Sexualstraftäter in Dortmund ein Mädchen missbrauchte; sein
neuerlicher Vorstoß wurde diesmal vom brandenburgischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Sven Petke unterstützt19.

Solche Gedanken sind in Deutschland bereits häufiger formuliert worden. So
hatte Günther Beckstein, seinerzeit bayerischer Innenminister, im Februar 2006
verkündet, er lasse prüfen, „ob erweiterte Informationsmöglichkeiten an die Öf-
fentlichkeit über Wiederholungs-Sexualstraftäter bei uns rechtlich zulässig und zum
Schutze von Kindern zweckmäßig“ seien.20 Der bereits erwähnte Petke erhob schon
2007 nach dem Mord an einer Neunjährigen aus Leipzig die Forderung nach einem
Internetpranger.21

Die wiederkehrenden Vorstöße für die Einrichtung eines Internetprangers ver-
liefen jedoch bislang im Sand.22 Trotzdem dürfte die Frage nach der Zulässigkeit von
staatlichen Warnungen vor entlassenen Straftätern noch an Brisanz gewinnen: Denn
dem EGMR23 folgend stellte das BVerfG mit Urteil vom 4. Mai 2011 fest24, dass die
Vorschriften über die Anordnung und Dauer der Sicherungsverwahrung mit dem
Freiheitsgrundrecht der Untergebrachten nicht vereinbar sind, weil sie den Anfor-
derungen des sog. Abstandsgebots nicht genügten25. Zwar traf das BVerfG eine
Übergangsregelung bis zum 31. Mai 2013, wodurch ein Regelungsvakuum ver-
mieden wurde. Allerdings hatten daraufhin insbesondere solche Sicherungsver-

16 Urt. v. 17.12.2009 –19359/04 M. ./. Deutschland = NJW 2010, 2495 ff.
17 Bild.de v. 8. 08. 2010, online unter http://bit.ly/KcVKZ3 (Stand: 13. 04. 2013).
18 NZZ Online v. 9. 08.2010, online unter http://bit.ly/KcVYPU (Stand: 13. 04. 2013).
19 Märkische Oderzeitung v. 20. 07.2011, online unter http://bit.ly/KsxqAr (Stand: 13. 04.

2013).
20 SPIEGEL ONLINE v. 18.02. 2006, online unter: http://bit.ly/KTJmLf (Stand: 13. 04.

2013); beck-aktuell, Nr. 170477, Beckstein lässt Daten-Veröffentlichung von Sexualstraftätern
prüfen.

21 Netzeitung v. 1.03. 2007, online unter http://bit.ly/L3cS2 J (Stand: 13. 04. 2013).
22 So wurde der Vorstoß von Rainer Wendt aus dem Jahre 2010 sowohl vom Bundesmi-

nisterium der Justiz als auch vom Bundesministerium des Innern zurückgewiesen, vgl.
SPIEGEL ONLINE v. 9. 08.2010, online unter http://bit.ly/9actOl (Stand: 13. 04.2013); die
Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger erneuerte ihre Auffassung von der Un-
vereinbarkeit staatlicher Warnungen mit dem Rechtsstaat auch gegenüber Wendts Äußerungen
aus dem Jahr 2011, vgl. MMR-Aktuell v. 28. 11. 2011, Ausgabe 14.

23 Vgl. oben Fn. 16.
24 BVerfGE 128, 326 ff. – EGMR Sicherungsverwahrung.
25 BVerfGE 128, 326, 374 ff.
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